
Stipendien für begabte Studierende 

 

Im Bundesgesetzblatt (I 957 ff.) vom 26.07.2010 wurde das „Gesetz zur Schaffung eines 

nationalen Stipendienprogramms (Stipendienprogramm-Gesetz – StipG)“ vom 

21.07.2010 verkündet. Tag des Inkrafttretens: 01.08.2010. 

 

Die zentralen Vorschriften lauten: 

 
„§ 1 

Fördergrundsatz 

 

(1) An staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland, mit Ausnahme 

der Hochschulen in Trägerschaft des Bundes, werden zur Förderung begabter 

Studierender, die hervorragende Leistungen in Studium oder Beruf erwarten lassen oder 

bereits erbracht haben, nach Maßgabe dieses Gesetzes Stipendien vergeben. 

 

(2) Nicht förderfähig sind Studierende, die eine Verwaltungsfachhochschule besuchen, sofern 

sie als Beschäftigte im öffentlichen Dienst Anwärterbezüge oder ähnliche Leistungen aus 

öffentlichen Mitteln erhalten. 

 

(3) Die Befugnis der Länder, begabte Studierende aufgrund von Landesrecht zu fördern, 

sowie besondere Förderungsmaßnahmen für bestimmte Fachgebiete oder 

Personengruppen bleiben unberührt. Die von der Bundesregierung finanzierte Förderung 

begabter Studierender durch die Begabtenförderungswerke, durch den Deutschen 

Akademischen Austauschdienst und durch die Stiftung Begabtenförderung berufliche 

Bildung bleibt unberührt. 

 

§ 2 

Bewerbung, Auswahl und regelmäßige Eignungs- und Leistungsprüfung 

 

(1) Die Stipendien werden nach Durchführung eines Auswahlverfahrens durch die 

Hochschulen auf Antrag des Bewerbers vergeben, wenn die Hochschule ein 

entsprechendes Auswahlverfahren ausgeschrieben hat. Bewerben kann sich, wer 



 - 2 -

 

1. Die für das Studium erforderlichen Zugangsvoraussetzungen erfüllt und 

2. vor der Aufnahme des Studiums an der jeweiligen Hochschule steht oder bereits dort 

immatrikuliert ist. 

 

(2) Die Durchführung des Auswahlverfahrens liegt in der Verantwortung der Hochschulen. Die 

Verfahren sind so zu gestalten, dass 

 

1. die Einhaltung der Auswahlkriterien für die Bewerber und Bewerberinnen 

nachvollziehbar ist, 

2. sie unabhängig von den in § 1 Abs. 3 Satz 2 genannten Einrichtungen durchgeführt 

werden und 

3. eine Einflussnahme der privaten Mittelgeber auf die Auswahl der zu fördernden 

Studierenden ausgeschlossen ist. Die Hochschulen können Vertreter der privaten 

Mittelgeber mit beratender Funktion in Auswahlgremien berufen. 

 

(3) Die Hochschulen prüfen regelmäßig, ob Begabung und Leistung des Stipendiaten oder 

der Stipendiatin eine Fortgewähr des Stipendiums rechtfertigen. 

 

(4) Nach Landesrecht staatlich anerkannte Hochschulen werden mit den Aufgaben der 

Auswahl und Stipendienvergabe nach diesem Gesetz beliehen. Die Beliehene untersteht 

der Aufsicht der zuständigen obersten Landesbehörde. Die Beleihung endet mit dem 

Verlust der staatlichen Anerkennung. 

 

§ 3 

Auswahlkriterien 

 

Die Stipendien werden nach Begabung und Leistung vergeben. Neben den bisher erbrachten 

Leistungen und dem bisherigen persönlichen Werdegang sollen auch gesellschaftliches 

Engagement, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, oder besondere soziale, familiäre 

oder persönliche Umstände berücksichtigt werden, die sich beispielsweise aus der familiären 

Herkunft oder einem Migrationshintergrund ergeben. 
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§ 5 

Umfang der Förderung 

 

(1) Die Höhe des Stipendiums beträgt monatlich 300 Euro. Ein höheres Stipendium kann 

vergeben werden, wenn der nach § 11 Abs. 2 eingeworbene Anteil an privaten Mitteln 

höher als 150 Euro ist. 

 

(2) Das Stipendium darf weder von einer Gegenleistung für den privaten Mittelgeber noch 

von einer Arbeitnehmertätigkeit oder einer Absichtserklärung hinsichtlich einer späteren 

Arbeitnehmertätigkeit abhängig gemacht werden. 

 

(3) Das Stipendium bleibt vorbehaltlich des Satzes 2 bis zur Höhe von 300 Euro als 

Einkommen bei Sozialleistungen unberücksichtigt. § 14 des Wohngeldgesetzes und § 21 

des Wohnraumförderungsgesetzes sowie entsprechende landesrechtliche Vorschriften 

bleiben unberührt.“ 

 

Die Stipendien werden von privaten Geldgebern und dem Staat gemeinsam finanziert.  

 

Diese „Co-Finanzierung“ aus privaten und staatlichen Geldern mache, so das 

Bundesbildungsministerium auf seiner Internetseite, deutlich, dass viele gesellschaftliche 

Kräfte, besonders Unternehmen und Stiftungen, aber auch Privatpersonen (z.B. Alumni) 

eine besondere Verantwortung für die Förderung von Talenten und Nachwuchskräften 

hätten. Mit dem Programm würden die Vernetzung der Hochschulen mit ihrem 

gesellschaftlichen Umfeld gestärkt und der Grundstein für den Aufbau einer 

Stipendienkultur in Deutschland gelegt.  

 

Das Gesetz finden Sie im BGBl. I 2010 Nr. 38 unter 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl 
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